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Anzeigen.
1. Mit Anfang Juli 1885 ist die schweizerische permanente

Schulaussteilung aus dem Fraumünsterschulhaus

in das Haus zum Rüden am Rathausquai
(II. Stockwerk)

übergesiedelt. Sie ist wie bisher täglich 10—12 Uhr Vormittags und an den

Wochentagen 2—5 Uhr Nachmittags geöffnet. Eintritt unentgeltlich. Archivbureau

und Bibliothek bleiben vorderhand noch im alten Lokal, das an den

Wochentagen von 2—4 Uhr geöffnet ist; Postsendungen erbitten wir aber
ausnahmslos an die Adresse „Rüden", Zürich.

2. Zusendungen für die Redaktion des „Schweizerischen
Schularchiv" sind mit der Bezeichnung „für die Redaktion des Schweizerischen

Schularchiv" an das Bureau der Schulausstellung, Rüden, Zürich, nicht an die

persönliche Adresse der Redaktoren zu richten; Inserate etc. an die Expedition:
Verlagsbuchhandlung Orell Füssli & Co., Elsasser, Zürich.

Die schweizerischen Gymnasien und ihre Organisation.

Wir wollen mit Nachfolgendem an Hand der Statistik von C. Grob eine

kurze, gedrängte Übersicht der Organisation unserer schweizerischen Gymnasien

geben, fügen jedoch schon eingangs die Bemerkung bei, dass wir auch hier
wiederum wie auf so vielen andern Gebieten dev Schule und des öffentlichen
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Lehens einer so manigfaltigen Verschiedenheit der verschiedenen Verhältnisse

begegnen, dass eine einheitliehe Beleuchtung ungemein erschwert wird und der
Leser gezwungen ist, Modifikationen lokaler Art je nach den verschiedenen
Anstalten anzubringen.

Tn den fünfundzwanzig verschiedenen Verfassungen unserer schweizerischen

Kantone berühren einzig die folgenden Kantone die Errichtung höherer
Schulanstalten.

Zürich bringt die gewiss beachtenswerte Anregung:
Die hohem Lehranstalten sollen unbeschadet ihres 'wissenschaftlichen Zweckes den

Bedürfnissen der Gegenwart angepasst nnd mit der Volksschule in organische
Verbindung gebracht werden.

Bern stipulirt einfach:
Der Staat sorgt auch für den höhern Unterricht.

St. Gallen:
Es soll eine höhere Kantonallehranstalt gegründet werden.

Graubünden:
Der Kanton sorgt für den Gymnasial- nnd höhern Reahmterrieht.

Thurgau:
Der Staat hat für die Vervollkommnung des Schulunterrichtes in allen seinen

Beziehungen zu sorgen, den niedern nnd höhern Schulanstalten seine kräftige
Unterstützung angedeihen zu lassen.

Neuenburg :

Die Schulinstitutionen des Kantons bilden ein Ganzes, nämlich die Primarschulen,
Mittelschulen nnd höhere Schulen.

Ganz ähnlich Genf.
Alle andern Kantone haben in ihre Verfassungen keine bezügliche

Bestimmungen aufgenommen.
Den kantonalen Gesetzgebungen entnehmen wir folgende Details:

4. Kantonale Mittelschulen.

a) Kanton Zürich.
Kantonsschule in Zürich.

Die Kantonsschule zerfällt in zwei Abteilungen : das Gymnasium und die

Industrieschule.
Das Gymnasium hat die Aufgabe, vorzugsweise durch das Mittel der

altklassischen Studien den Grund zur wissenschaftlichen Ausbildung der Schüler

zu legen, insbesondere ihnen die für den Besuch der Hochschule notwendigen
Vorkenntnisse zu verschaffen.

Das GymnasiumJteilt sich in ein unteres mit 4, und ein oberes mit 2^2
Jahreskursen.

Das Gymnasium setzt PrimarschulbDdung voraus.
Zum Eintritt in das Gymnasium ist das auf 1. Mai zurückgelegte zwölfte

Altersjahr erforderlich. Ausnahmen sollen vom Erziehungsrat nur unter ganz
besondern Verhältnissen bewilligt werden. Das Schuljahr beginnt Mitte April.

Es wird Schulgeld bezahlt.
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b) Kanton Bern.
Kantonsschule in Pruntrut.

Durch Aufhebung der Kantonsschule in Bern ist das höhere Mittelschulwesen

im deutschen Kantonsteil dezentralisirt worden. Es bestehen in demselben
nunmehr zwei Gymnasien mit staatlicher Unterstützung in den Städten Bern und

Burgdorf. Beide enthalten eine Litterar- und Realabteilung. Das nämliche ist
der Fall mit der noch als Kantonsschule bestehenden Anstalt in Pruntrut.

Zur Aufnahme in die Kantonsschule in Pruntrut ist zurückgelegtes 10. Altersjahr

und Ausweis über entsprechende Vorkenntnisse durch ein Aufhahmsexamen
erforderlich. Die Schule hat acht Jahreskurse; die drei untersten Klassen sind

ungetrennt; die fünf obern haben teilweise getrennten Unterricht für Litterar-
und Realabteilung.

Es wird Schulgeld bezahlt.

c) Kanton Luzern.
Kantonsschule in Luzern.

Die Kantonsschule besteht aus einer humanistischen und einer realistischen

Abteilung. Zur Aufnahme in Klasse I des Gymnasiums ist ein AlteT von wenigstens

elf Jahren erforderlich. Das Schuljahr beginnt zu Anfang Oktober. Die
humanistische Abteilung zerfällt in das Gymnasium mit sechs und das Lyzeum
mit zwei Jahreskursen. Der Unterricht an der Kantonsschule ist, abgesehen von
einem Beitrag an die Sammlungen, unentgeltlich.

d) Kanton Uri.
Kantonsschule in Altorf.

Die Kantonsschule besteht aus einem Gymnasium mit sechs und der
Realschule mit zwei Jahreskursen. Beide Abteilungen schliessen an die sechste Klasse
der Primarschule an. Das Schuljahr beginnt im Oktober und dauert bis in die

zweite Hälfte des Juli. Auswärtige Zöglinge bezahlen gegenüber den einheimischen
das doppelte Schulgeld ; die Schulgelder werden zur Vermehrung der Bibliothek
und der Lehrmittel verwendet.

e) Kanton TJnterwalden ob dem Wald.
Kantonsschule in Samen.

Die Kantonsschule am Kollegium in Samen umfasst eine Real- und eine

Gymnasialabteilung. Die Realabteilung besteht aus einem Vorbereitungskurs und
zwei Realklassen, das Gymnasium aus sechs Klassen.

f) Kanton Freiburg.
Collège St-Michel in Freiburg.

Das Collège St-Michel ist für den litterarischen und wissenschaftlichen

Unterricht unter staatlicher Aufsicht bestimmt. Die Organisation des Collège als

staatlich beaufsichtigtes Institut ist folgende: Es teilt sich in drei Sektionen.

a) Section littéraire und zwar a) section littéraire française, ß) section littéraire
allemande, mit sechs Jahreskursen; Eintritt nach zurückgelegtem elften Alters-
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jähr, b) Section industrielle mit mehreren Jahreskursen; vom zweiten Jahre an
sind besondere Kurse für Handelsfächer und technische Wissenschaften. Eintritt
mit zurückgelegtem zwölften Altersjahr, c) Section académique a) cours
philosophique, zwei Jahreskurse; ß) cours préparatoire à l'école polytechnique, ein
Jahreskurs. — Mit dem Collège ist ein Internat verbunden.

Für die Sektionen a und b sind Aufnahmsprüfungen vorgeschrieben. Das

Schuljahr beginnt 1. Oktober und schliesst mit 31. Juli. Es besteht ein für
Kantonsangehörige (Bürger und niedergelassene Schweizer), Schweizer anderer
Kantone und Ausländer abgestuftes Schulgeld.

g) Kanton Solothurn.
Kantonsschule in Solothurn.

Die Kantonsschule besteht aus dem Gymnasium, der Gewerbeschule und der

theologischen Anstalt. Gymnasium und Gewerbschule sind die organische
Fortsetzung der Volksschule, ersteres nach Seite der Universitätsbildung, letztere

zur Vorbildung für das Polytechnikum oder für den Eintritt in einen technischen,
merkantilen oder landwirtschaftlichen Beruf. Zum Eintritt ist eine Aufnahmsprüfung

notwendig. Im Fall des Bedürfnisses sollen Vorbereitungskurse für die
Schüler französischer Zunge abgehalten werden. Das Schuljahr beginnt mit
15. Oktober und schliesst mit 15. August. Das Schulgeld besteht in einem

jährlichen Beitrag der Schüler zu Gunsten von Bibhothek und Sammlung. Mit
der Kantonsschule ist ein Pensionat verbunden.

Das Gymnasium teilt sich in ein unteres mit vier und ein oberes mit drei
Jahreskursen.

h) Kanton Baselstadt.

Gymnasium, Realschule und Töchterschule in Basel.

Das obere Gymnasium (Pädagogium) hat vier Jahreskurse. Der Unterricht
ist unentgeltlich.

i) Kanton Schaffhausen.

Gymnasium in Schaffhausen.
Das Gymnasium ist zugleich Vorbereitungsanstalt für die Universität und

für die höhern Gewerbs- und polytechnischen Schulen. Es besteht aus einer

humanistischen Abteilung mit 8 und einer realistischen mit 4*/2 Jahreskursen.
Zum Eintritt sind zurückgelegtes 13. Altersjahr und die Kenntnisse nach Besuch

zweier Realschulkurse erforderlich. Für Schüler, deren Eltern nicht im Kanton
wohnen oder deren Vermögen nicht im Kanton steuerpflichtig ist, besteht ein

Schulgeld. Schulbeginn im Frühjahr.

k) Kanton Appenzell A.-Rh.
Kantonsschule in Trogen.

Die Kantonsschule stellt sich die Aufgabe, teils gründlichen Unterricht in
den Realien zu erteilen, um dadurch für das praktische Leben zu befähigen,
teils diejenigen, welche eine höhere technische oder wissenschaftliche Ausbildung
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erwerben wollen, auf eine obere Industrieschule oder ein oberes Gymnasium
vorzubereiten. Sie teilt sich demgemäss in eine Industrie- (Real-) schule und ein

Progymnasium.
Zum Eintritt ist zurückgelegtes zwölftes Altersjahr und Ausweis über die

Kenntnisse aus einer guten Mittelschule notwendig. Das Progymnasium hat drei

Abteilungen. Es besteht ein Schulgeld, für nicht kantonsangehörige Schüler im

doppelten Betrag. Mit der Anstalt ist ein Internat verbunden. Das Schuljahr
beginnt zu Ostern.

1) Kanton St. Gallen.
Kantonsschule in St. Gallen.

Die Kantonsschule besteht aus einem Gymnasium und einer Industrieschule.

Das Gymnasium schliesst sich an den sechsten Kurs der Primarschule an
und gliedert sich in ein unteres Gymnasium mit vier und ein oberes mit drei
Jahreskursen.

Für den Eintritt in die Kantonsschule ist eine Aufnahmsprüfung erforderlich.
Das Schuljahr beginnt Anfangs Mai. Für Kantonsbürger ist der Besuch (abgesehen

von einem Beitrag an Bibliothek und Sammlungen) unentgeltlich; nicht-
kantonsbürgerliche Schüler, deren Eltern im Kanton wohnen, haben ein ermässigtes

Schulgeld zu bezahlen.

m) Kanton Qraubünden.
Kantonsschule in Chur.

Das normale Eintrittsalter ist das zwölfte Jahr; die eintretenden Schüler

haben eine Aufhahmsprüfung zu bestehen. Das Schuljahr beginnt im September
und schliesst im Juli.

Die Kantonsschule setzt sich aus drei Schulrichtungen zusammen:
Gymnasium, Realschule und Lehrerseminar. Das Gymnasium besteht aus sieben

Jahreskursen. Es besteht ein Schulgeld.

n) Kanton Aargau.
Kantonsschule in Aarau.

Die Kantonsschule hat den beiden Hauptrichtungen höherer Bildung gemäss
zwei Abteilungen: Das Gymnasium und die Gewerbschule. Dem Gymnasium

geht ein Progymnasium von zwei Jahreskursen für diejenigen Schüler voraus,
die nicht Gelegenheit hatten, sich in den alten Sprachen hinreichend
vorzubereiten. Zum Eintritt in die erste Klasse des Gymnasiums und der Gewerbschule

ist in der Regel zurückgelegtes 15. Altersjahr und Ausweis über die

Kenntnisse erforderlich, welche durch den Besuch des vollständigen Unterrichtskurses

der Bezirksschulen erworben werden sollen; die aus dem Progymnasium
hinübertretenden Schüler sind der Aufnahmsprüfung enthoben. Das Gymnasium
besteht aus vier Jahreskursen. Das Schuljahr beginnt im Mai. Es wird ein

Schulgeld erhoben.



150

o) Kanton Thurgau. ¦

Kantonsschule in Frauenfeld.
Die Kantonsschule umfasst ein Gymnasium und eine Industrieschule.
Zum Eintritt ist auf 31. März zurückgelegtes zwölftes Altersjahr und Ausweis

der nötigen Vorkenntnisse durch eine Aufnahmsprüfung erforderlich. Das

Gymnasium besteht aus sieben Jahreskursen. Schulbeginn im Frühling. Eb

besteht ein Schulgeld. — Mit der Kantonsschule ist ein Konvikt verbunden.

(Fortsetzung folgt.)

Das Primarschnlgesetz des Kantons Freibnrg vom 17. Mai 1884.

Das bisherige Gesetz des Kantons Freiburg über das Primär- und Sekundar-
schulwesen ist noch nicht alt; es stammt aus dem Jahre 1874. Die fortgesetzte
schlimme Stellung des Kantons bei den Rekrutenprüfungen trieb zu immer
ernstlicher an Hand genommenen Nachforschungen (von denen die Versammlungen

der Schulinspektoren Zeugnis ablegen), ob nicht die Organisation der
Primarschule selbst ein Vorwurf treffe; man fand namentUch, dass zu wenig
stramme Ordnung in der Kontrolle des Absenzenwesens und deren Folgen
(Busseintreibungen) herrsche und dass ein Missverhältnis darin hege, wie der
Kanton mit seiner autoritären Ordnung der Schulverhältnisse die hauptsächliche
finanzielle Belastung, die Lehrerbesoldungen, fast ganz den Gemeinden zu tragen
überlasse. Andere Motive, schulpolitischer Art, mochten mitwirken, eine Revision
der Schulgesetzgebung, wenigstens für die Primarschule, wünschbar erscheinen

zu lassen. Das ist, so viel uns bekannt und auch aus der Vergleichung des

neuen Gesetzes gegenüber den Abschnitten des bisherigen über die Primarschule

ersichtlich, der Boden, dem ersteres seine Entstehung verdankt.
Eine solche Vergleichung fällt zunächst bezüglich der äussern Anordnung

des Stoffes sehr zu Gunsten des neuen Gesetzes aus. Da ist einmal eine logische

Disposition und die Einzelbestimmungen stehen wo sie hingehören; im alten
Gesetz war dies nicht der Fall.

Aber auch sachlich sind mehrere namhafte Verbesserungen in das neue
Gesetz hineingekommen. Die bisherige Bewilligung, dass mehrere Gemeinden

zusammen Eine Primarschule halten können (Art. 7, lemma 3 d. a. G.) ist
verschwunden ; den städtischen und gehobenen ländlichen Oberstufen der Primarschule

ist der Unterricht in den bloss empfohlenen Fächern (Anfangsgründe der

Naturwissenschaften, Buchhaltung, Flächen- und Körpermessen, Freihandzeichnen,

Grundzüge der allgemeinen Geographie und Geschichte) obligatorisch auferlegt
(Art. 11 d. n. G.) ; der Beginn des Schuljahrs bestimmt auf 1. Mai verlegt (15);
Misshandlungen der Schüler durch die Lehrer untersagt (35) ; strengere
Bestimmungen betreffend staatliche Exekution bei Schulhausbauten für lässige Gemeinden

in Aussicht genommen (47) und das Maximum für Staatsbeiträge an Schulbaus-
bauten von 1000 auf 2000 Fr. gesteigert (49) ; für die Gemeindeschulfonds ein
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